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der Anfrage der Abgeordneten Dr .. SClIRANZ 
und Genossen an den Herrn Bundesminister 
für soziale Verwal tung, betref:fend die 
Ermächtigung, ffu., steuerpflichti.ge Be
zieher von Hilflosenzuschlissen bei den 
Fina."1zämtern Aaträge auf Eintragung .,Ton 
Freibeträgen zu stellen (576/J-NR/1976). 

Die Herren Abgeordneten DroSCHRA.NZ und Genossen 
haben an mich folgende Frage garichtet: 

Sind Sie bereit, allen in Betracht kommenden 
Sozialversicherungsträgern nahezulegen, von der nun 

·einkommensteuergesetzlich vorgesehenen Erl1lD.chtigung 
Gebrauch zu machen, von sich aus für die steuer
pflichtigen Beziehe:' von Hilflosenzuschüssen und 
ähnlichen Leistungen bei den Finanzämtern' Anträge 

. auf Eintrag;ung yon Freibeträgen in die TJohnsteuer
karte Z~ stellen? 

In Beantwortung diese~ p~f~age beehre ich mich, 
folgendes mitzuteilen: 

Ich habe u.nter einem d2.e in Betracht kommenden 
Sozialversicherungsträger auf die gemäß § 106 Abs.6 des 
Einkommensteuergesetzes 1972 in de~ Fas8ung des Abgaben
änderungsgesetzes '1976 bestehende Iicglichkeit hinge
wiesen, daß der Antrag auf Gewährung eines Freibetrages 
bei Empfängern eines Hilflosenzuschusses, die eine 
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Dauerlohnsteuerka:::-te vorgelegt haben, auch yon der 
bezugsauszahJ.enden Stelle beim \.Johnsitzftnanzamt des 
Steuerpflichtigen gestellt werden kan.n9 Darüber hinaus 
habe ich den in Betracht kommenden Sozialversicherungs
trägern empfohlen, von dieser gesetzlichen Ermächtigung 
nach Nöglichl;:eit Gebrfluch zu machen .. 

466/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




